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Neue Straßenverbindung zwischen Ohlstraße und dem H üingser Ring  
Die Politik berät über die Bürgermeinungen 
 

Die Stadt Menden (Sauerland) plant die Errichtung einer neuen Straßenverbindung 
zwischen Ohlstraße und dem Hüingser Ring im Ortsteil Hüingsen. Durch die geplante 
Straßenverbindung kann eine Trennung des störenden Gewerbeverkehrs vom Anlie-
gerverkehr der Wohnnutzungen in der Ohlstraße erreicht werden. 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit haben zahlreiche Bürger und Vereine 
aus Hüingsen diese Planung unterstützt, jedoch sind auch Stellungnahmen einge-
gangen, die Bedenken gegen die Planung äußern. 

Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen wird in seiner öffentlichen Sitzung am 
Donnerstag, 10.03.2016 ab 17:00 h unter dem Tagesordnungspunkt 7 hierüber bera-
ten. Abschließend wird der Rat der Stadt Menden (Sauerland) in seiner Sitzung am 
Dienstag, 19.04.2016 ebenfalls um 17:00 h den Abwägungsbeschluss über die ein-
gegangen Stellungnahmen fassen. 

Die Sitzungsunterlagen stehen unter diesem Link zur Verfügung: 

https://sessionnet.krz.de/menden/bi/vo0050.asp?__kvonr=6412&voselect=3468 

Für die Errichtung der neuen Straßenverbindung zwischen Ohlstraße und dem Hü-
ingser Ring wird ein Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Hierbei sind 
eine Beteiligung der Anlieger und abschließend die Abwägung der privaten und öf-
fentlichen Belange gegen- und untereinander vorgesehen. Weitere Verfahrensschritte 
sind dabei - anders als bei einem Bebauungsplanverfahren - nicht erforderlich, so 
dass nach Abschluss des Verfahrens auch keine weitere Bekanntmachung oder In-
formationen der einzelnen Bürger erfolgen werden.  

 

 

 

 

 

 

 


